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PERSONATVERORDNUNG

- GR-Beschluss vom 23. November 2015
- GR-Beschluss Abönderung Anhong ll, Punkte 5.1.07-5..l ..l4 vom ó. Februor 2017
- GR-Beschluss Ergönzung Absotz 3 im Artikel lB vom 30. Oktober 2017
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Sömtliche Personenbezeichnungen in dieser Verordnung und in den
Anhöngen gelten sowohl für Frouen ols ouch für Mönner.



hn n

Rechtsverhöltnis

l. Geltungsbereich

l.l Öffentlich-recht-
lich ongestelltes
Personol

.l.2 
Privotrechtlich on-
gestellTes Personol

Personolverordnunq

Art. I Die in diesem Personolreglement oufgestellten Vor-
schriften gelten mit Ausnohme der privotrechtlich ongestell-
ten Personen für dos gesomte Personol der Gemeinde.

Art.2 r Dos Personol der Einwohnergemeinde Ersigen wird öf-
fentlich-rechtlich ongestellt.

z Ergönzend gelten in der Regel die Bestimmungen des kon-
tonolen Rechts.

s Für den Besuch von externen Weiterbildungsveronstoltun-
gen finden die kontonolen Vorschriften in Art. 175|t. Perso-
nolverordnung keine Anwendung. Der Gemeinderot be-
schliesst eíne eigene einheitliche Regelung gemöss Art. l4
dieser Verordnung.

¿ Die Beschlüsse des Regierungsrots zu personolpolitischen
Frogen (Teuerung etc.) gelten in der Regel ouch für dos
Gemeindepersonol.

Arl. 3 t Aushilfspersonol wird privotrechtlich ongestellt.

2 Der Gemeinderoi bestimmt die privotrechtlich onzustellen-
den Funktionen.

3 Mossgebend sind ousschliesslich die vertroglichen Bestim-
mungen und ergönzend dos Schweizerische Obligotionen-
recht.

Arl.4 I Die Kündigungsfrist für öffentlich-rechtlich ongestellte
Personen betrögt drei Monote.

z Die Kündigung durch die Gemeinde erfolgt in Form einer
begründeten Verfügung. Dos betroffene Personol ist vorher
onzuhören.

Kündigungsfristen
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Lohnsysfem

Grundsotz

AufsTieg

Leistungsbeurteilung

Orgonigromm / Ko-
derstellen

Art.5 I Jede Stelle wird einer Geholtsklosse zugeordnet (An-
hong l).

2 Jede Geholtsklosse besteht ous 80 Geholtsstufen und zwölf
Einstiegsstufen.

Art. ó I Der Aufstieg innerholb einer Geholtsklosse erfolgt
durch Anrechnung von Geholtsstufen.

2 Der Gemeinderot legt fest, welche Mittel für Aufstiege insge-
somt zur Verfügung stehen. Er berücksichtigt bei seinem Ent-
scheid díe finonzielle Loge der Gemeinde, die Konjunkturloge
und die Entwicklung der Gehölter der öffentlichen Gemein-
wesen und der Privotwirtschoft.

3 Ob und in welchem Ausmoss ein Aufstieg erfolgt, ist obhön-
gig
- von der individuellen Leistung
- vom individuellen Verholten
- vom Abschluss der geforderten Weíterbildung
- von der gerechten Verteilung der zur Verfügung stehen-

den Mittel innerholb des Verwoltungszweiges und der ge-
somten Verwoltung

- von onderen sochlich holtboren Gründen.

¿ Es besteht kein Rechtsonspruch ouf die Gewöhrung von
Geholtsstufen.

Art. 7 I Der Gemeinderot stellt die Unterstellungsverhöltnisse
des Personols in einem Orgonigromm dor (Anhong V).

z Einzig der Geschöftsleiter ist dem Gemeinderot direkt unter-
stellt.
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Geschöftsleiier Art. I I Zwei vom Gemeinderot bestimmte Rotsmitglieder, in
der Regel der Gemeinderotsprösident und der -vizeprösi-
dent, sind für die Leislungsbeurteilung des Geschöftsleiters
verontwortlich.

Schulhouswort 2 Der Gemeinderot mit dem Ressort Bou ist zusommen mit
dem Geschöftsleiter für die Leistungsbeurteilung des Schul-
ho uswortes vero ntwortlich.

Übrige Stellen 3 Der Geschöftsleiter ist für díe Leistungsbeurteilung des ihm
unterstellten Personols verontwortlich. Er konn den Gemein-
derots prösidenten f ür die Gespröc he beiziehen.

a Sie gehen dobei wie folgt vor:
o)Sie führen mit den genonnten Personen pro Johr ein Beur-

teilungsgespröch, in der Regeljeweils bis spötestens Ende
September durch;

b)Sie geben dem Betroffenen die Leistungsbeurteilung und
die entsprechende Verönderung des Geholts bekonnt
und geben ihm Gelegenheit zur Stellungnohme;

c) Sie unterbreiten dem Gemeinderot ihren Antrog zum Be-
schluss.

Eröffnung/Rechtsmittel Arl. 9 I Der begründete Entscheid des Gemeinderotes ist
dem Personol bekonnt zu geben.

2 Dos Personol konn innert zehn Togen noch Bekonntgobe
des Entscheides eine beschwerdeföhige Verfügung verlon-
gen.

3 Dos Personol konn die Verfügung innert dreissig Togen noch
Eröffnung mit Verwoltungsbeschwerde beim Regierungs-
stottholter onfechten.

Aussergewöhnliche
Leistungen

Art. t0 Der Gemeinderot konn oussergewöhnliche Leistun-
gen mit einmoligen Prömien von moximol Fr.2000.00 im Ein-
zelfoll belohnen.
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Besondere Beslimmungen

Arbeitsplotzbewertung Art. I I Ändert sich dos Arbeitsvolumen wesentlich, lösst der
Gemeinderot die Stellen in der Verwoltung neu bewerten.

Funktionendiogromm Art. l2Der Gemeinderot umschreibt die Zustöndigkeiten der
einzelnen Stellen in einem Funktionendiogromm. Er konn zu-
dem pro Stelle ein Pflichtenheft erlossen.

Stellenousschreibung Art. l3 Die Gemeinde konn freie Stellen öffentlich ousschrei-
ben.

Weiterbildung Perso-
nol

Unfollversicherung

Art. l4 I Die Gemeínde fördert und unterstützt die Weiterbil-
dung des Gemeindepersonols im Rohmen der beruflichen
Anstellung. Der Gemeinderot legt pro Stelle fest, welche spe-
zifischen Weiterbildungen möglich sind.

z Die Aus- und Weiterbildung konn durch Beitröge und durch
Gewöhrung von Urloub unterstützt werden. Mossgebend für
den Umfong isl dos dienstliche lnteresse und der soisonole
sowie projektbezogene Arbeitsonfoll .

s Werden Beitröge von über Fr. 5000.00 pro Ausbildung
( Focho usweislehrgo n g, Fü hru n gssem ester, S peziolo usbildu n g
zöhlen ols eine Ausbildung) oder wird ein bezohlter Urloub
von insgesomt mehr ols 5 Arbeitstogen gewöhrt, hoben sich
die Mitorbeitenden schriftlich zur Rückzohlung zu verpflich-
ten; bei vozeitigem Abbruch, bei Austritt wöhrend der Wei-
terbildung oder wöhrend des l. Johres noch Abschluss
(mossgebend ist dos Dotum des Diploms) zu 

,l00 
%.; bei Aus-

tritt wöhrend des 2. Johres noch Abschluss der Ausbildung zu
zwei Driiteln und wöhrend des dritten Johres zu einem Drittel.

Art. l5 Die Gemeinde versichert dos Personol gegen die Fol-
gen von Berufs- und Nichtberufsunföllen gemöss Unfollversi-
cherungsgesetz (UVG). Die Aufteilung der NBU-Prömie erfolgt
zu je 50 T"zuloslen des Arbeitgebers und Arbeitnehmers.

Art. ló Für dos houptomtliche Personol hot die Gemeinde ei-
ne Kronkentoggeldversicherung obgeschlossen. Die Prömie
der Toggeldversicherung geht zulosten des Arbeitgebers.

Toggeld
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Pensionskosse

Abgongsenlschödi-
gung Rentenonsprü-
che

Sifzungsgeld

Johresentschödigun-
gen, Spesen

Art. l7 I Die Gemeinde versichert dos Personol gegen die
wirtschoftlichen Folgen der lnvoliditöt, des Alters und des Ab-
lebens im Rohmen des Bundesgesetzes über die berufliche
Vorsorge (BVG) und besonderer Gemeindevorschriften.

z Die Besfimmungen des kontonolen Rechts über die Ab-
gongsentschödigungen und die Renfenonsprüche (Art. 32.
und 33 Personolgesetz) finden in der Gemeinde keine An-
wendu ng.

Art. l8 I Dos Personol hot keinen Anspruch ouf Sitzungsgeld,
do die Sitzungen vollstöndig eins zu eins ols Arbeitszeit onge-
rechnet werden.

z Bei ongeordneten Sitzungen om Somstog, Sonntog oder on
einem Feiertog wird dem Personol ein Zeítzuschlog von 257"
ongerechnet.

s Die Schulleitung hot Anrecht ouf Sitzungsgeld gemöss
Punkt l.l im Anhong ll dieser Personolverordnung bei
Abendsitzungen mit offiziellen Orgonen der Einwohner-
gemeinde Ersigen. Dos Sitzungsgeld-Kostendoch pro Kolen-
derjohr betrögt Fr. l'000.00.

Art. l9 Die Entschödigungen und Spesen werden im An-
hong ll geregelt.

Johresorbeitszeil

Longzeitkonto

Art. 20 Dos Personol der Einwohnergemeinde Ersigen orbeitei
noch dem System der Johresorbeitszeit. Die Detoíls werden
im Anhong lll geregelt.

Art.21 Für dos Personol der Einwohnergemeinde Ersigen wird
dos System der Longzeitkonti, gemöss Art. ló0o ff. Personol-
verordnung des Kontons Bern, ongewondt. Die Detoils wer-
den im Anhong lV geregelt.



Übergongs- und Schlussbestimmungen

lnkrofttreten Art.22 r Diese Verordnung mit Anhöngen I bis V tritt mit ln-
kroftsetzung des neuen Orgonisotionsreglements 20,ló om
l. Jonuor 2016 in Kroft.

z Es hebt olle ihm widersprechenden Vorschríften, insbeson-
dere die Personolverordnung 2008, ouf.

Die Personolverordnung wurde on der Sitzung des Gemeinderotes Ersigen vom
23. November 2015 beroten und genehmigt.

Der Anhong ll, Punkte 5.1.02 bis 5.1..l3, wurde on der Sitzung des Gemeinderotes
Ersigen om ó. Februor 2017 obgeöndert und rückwirkend per l. Jonuor 2017 in
Kroft gesetzt.

Der eingefügte Absotz 3 im Artikel lB wurde on der Sitzung des Gemeinderotes
Ersigen om 30. Oktober 2017 beschlossen und per l. Jonuor 2018 in Kroft gesetzt

GEMEINDERAT ERSIGEN

L
Simon erthmüller
Prösident

omos Bolsiger
Sekretör
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ANHANG I

Einreihung Gehqllsklossen

* Geholtsklosseneinreihung, wenn Fochousbildung nicht obgeschlossen ist.
**Noch Geholtsklossentobelle für Lehrpersonen.

GKT Slelle Funktion Anforderung

22

lg*

Angestellter I Geschötlsleiler - Koufm. Ausbildung
- Höhere Fochousbildung Ge-

meindeschreiber und wenn
möglich Finonz- und/oder Bouver-
wolter

- Berufserfohrung in ollen Berei-
chen der Gemeindeverwoltung

16

12*

Angestellter ll Verwo ltu ngso n gestelller I - Koufm. Ausbildung
- Höhere Fochousbildung Bou-
verwolter

- Berufserfohrung in Verontwor-
tungsbereichen

16

l2*

Angestellter lll Verwollungso ngeslellter I I - Koufm. Ausbildung
- Höhere Fochousbildung Finonz-
verwolter

- Berufserfohrung in Verontwor-
tungsbereíchen

r0 Angestellter lV Venvollu ngsongeslelller III - Koufm. Ausbildung
- Berufserfohrung im Verontwor-
tungsbereich

l0** Angestellter V Leiler Togesschule - Pödogogische Ausbildung
- Erfohrung im Sochgebiet

14

12*

Angestellter Vl Schulhousworl - Abgeschlossene Berufslehre
- Fochousbildung Houswort
- Fochspezifische Erfohru ng



Anhong ll

Silzungs- und Toggelder, Spesen, Jqhresenl-
schödi UN en
Auf Entschödigungen gemöss Anhong ll hot Anrecht, wer innerholb und ous-
serholb der Gemeinde, von Amtes wegen und/oder ols Delegierter des Ge-
meinderotes, on Sitzungen oder Anlössen teilnimmt.

l. Silzungsgelder
Mitglieder des Gemeinderotes, der stöndigen Kommissionen und der Speziol-
kommissionen.

l.l Abendsitzunqen
Als Abendsitzungen gelten solche mit Beginn ob 17.00 Uhr oder spöter

pro Sitzung Fr. ó0.00

1.2 Toqessitzunoen

1.2.1

1.2.2
1.2.3

2.

Beonspruchung bis 3 Stunden
Beonspruchung l 12Tog (mindestens 3 Stunden)
Beonspruchung l/1 Tog (mindestens ó Stunden)

Fr.

Fr.

Fr.

ó0.00
80.00

r 50.00

Die Sitzungsliste wird vom Personol der Gemeindeverwoltung geführt. Bei deren Beteili-
gung on der Sitzung erfolgt die outomotische Auflistung. Bei Sitzungen, on welchem kein
Personol der Verwoltung onwesend ist, muss die Sitzungsbeteiligung loufend und unmit-
telbor noch der Sitzung der Gemeindeverwoltung miitels Moil gemeldet werden.

Toggelder
Für Togessitzungen, Abordnungen, Delegotionen und Auftröge werden
Entschödigungen gemöss Ziffer l.l und 1.2 ousgerichtet.



3.r.,|
3.1.2

3. Spesenenlschödigungen

3.,l Reisekosten
An die Reisekosten für Verrichtungen ousserholb des Kreises Kirchberg-
Utzenstorf-Koppigen-Wynige n werden o n Entsch ödig u n gen o usgeric htet:

Bohnbillette effektive Kosten 2. Klosse
km-Entschödigung für Privot-PW Fr. -.70

Für Fohrten über grössere Distonzen wird pro 5 Personen nur eine km-Ent-
schödigung vergütet.

Diese Spesenregelung gilt für olle Gemeindeorgone (Behördenmitglieder
sowíe Personol).

Spesenentschödiqunq on die Lehrerschoft
Die Schulkommission entscheidet im Rohmen des zur Verfügung stehenden
Budgets, welche Entschödigungen im Eínzelfoll ousgerichtet werden.

Johrespousc hqlenlsc hödig ungen
Mit den nochstehenden Johrespouscholen gelten ols entschödigt:
Aktenstudium, Abklörungen, Besprechungen mit der Verwoltung, ehrenomt-
liche Pflichten und Delegotionen innerholb der Gemeinde (2. B. Jungbürger-
feier), Telefonspesen, Büro-Kleinmoteriol (insbesondere ouch bei Führung ei-
nes Sekretoriots) sowie km-Entschödigung für Fohrten innerholb der Gemein-
de und des unter Punkt 3.1 festgelegten Perimeters. Die Gemeinderotsmit-
glieder werden für diese Auslogen mit einer jöhrlichen pouscholen Spesen-
vergütung entschödigt; diese werden im Lohnousweis ols solche dekloriert.
Diese Spesenpouschole ist somit nicht AHV- und steuerpflichtig.

Die Mitglieder der Boukommission werden für Besichtigungen oder Bege-
hungen noch effektivem Zeitoufwond (gemöss Anhong ll, Ziffer l; ohne wei-
tere Spesen) entschödigt. Die Auszohlung erfolgt in Form von Sitzungsgel-
dern.

Bei Besetzung einzelner Amter durch mehrere Personen wird die Entschödi-
gung onteilmössig ousgerichtet.

3.2

4
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4.1 Gemeinderot

Prösident

Vizeprösident

Ressortleíter Bou

Ressortleiter Bildung

Ressortleiter Fino nzen

Ressortleiter öffentlic he
Sicherheit

Ressorlleiter Sozioles

Ressortleiter Vol kswirt-
schoft

Mitglied ohne Ressort

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholenischödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

(Pouscholentschödigung brutto)
(Pouschole Spesenvergütung)

Fr. 12000.00
2000.00

Fr. 500.00

Fr. 5500.00
Fr. ,l500.00

Fr. 5500.00
Fr. 1500.00

Fr. 2500.00
Fr. .l000.00

Fr. 3000.00
Fr. 1500.00

Fr. 3000.00
Fr. ,l500.00

Fr. 2500.00
Fr. 1000.00

Fr. 1000.00
Fr. 500.00

Bei Abwesenheit/Ausfoll des Prösidenfen oder des Ressortleiters/Mitglieds geht
pro Monot Abwesenheit/Ausfoll I /12 die Entschödigung und Spesenvergü-
tung on den Vizeprösidenten oder den Stellvertreter über. Der Prösident oder
der Ressortleiter/dos Mitglied erholten somit eine entsprechend verminderte
Entschödigu ng/Spesenvergütung.

4.2

4.2.01

Kommissionen

Speziolkommissionen

5.

5.,l.

5.r.01

5.,l.02 Abstimmungs- und Wohlkommission; Mitglied
(pro Abstimmung/Wohl)

5.1.03 Anzeigervertröger
(pro verteilten Anzeiger)

noch Gemeinderots- oder Gemein-
deversom mlungsbeschluss

Funktionäre

Jo hresentschödiqu nqen oder Entschödiounoen noch Einsotz

Abstimmungs- und Wohlkommission; Prösident
(pro Abstimmung/Wohl) Fr. 150.00

Fr. 100.00

Rp. I8.00
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5.,l .04 Ackerboustellenleiter

5.1 .05 Dorfchronist

5.1.0ó Fohnenwort

Fr. 2500.00

Fr. ,l00.00

Fr. 100.00

Fr. 5500.00
Fr. 3000.00
Fr. 2000.00
Fr. 2000.00
Fr. 500.00
Fr. 500.00
Fr. 1000.00

Fr. 200.00

Fr. ,l00.00

Fr. ó0.00

Fr. 500.00

Fr. 750.00

Fr. 250.00

5.,l.07
5. 

,l 
.08

5.r.09
5.1 .10
5.1.1 I

5.1.12
5..l..l3

Feuerwehr Kommondont
Kommondont-Stv.
Offizier
Fourier
Moteriolwort
Moschinenpork Chef
Atemschutz- Vero ntwortlicher

First Responder Koordinotor

First Responder Mitglied

First Responder (pro Einsotz)

Pflo nzlo ndvero ntwortlic her

Siegelungen

Weibel (Zustellungen von Gerichtsokten, Betreibungsomt etc.)

5.r.r 4

5.1.r5

5.1.tó

5.1.17

5.t.tB

5.1.t9

ó.ì o)
ó.,lb)

ó.1. Stundenlöhne

Der Gemeinderot entscheidet über die Entschödigung oller bisher nicht genonnten
Funktionöre und Aushilfen.

ó.lc)

ln der Regel werden diese im Stundenlohn entschödigt.
Die Festsetzung der Ansötze geschieht durch den Gemeinderot noch
Einreihung, gestützt ouf díe entsprechende Geholtsklosse.
ln den jeweiligen Stundenlöhnen sind inbegriffen:
- I 1 .59 7" Ferienentschödigung (bis 59 Johre) oder
- 14.04 % Ferienentschödigung (ob ó0 Johre)
- 03.077 % Feierlogsentschödigung
- Anteil 

,l3. 
Monotslohn

- ollenfolls Anteil Betreuungszuloge je noch Ausgongsloge

7.1. UbrigeEntschödiqunqen

7 .1 .01 Moschinen- + Troktoren-Ansötze gemöss ART-Richtlinien



Anhong lll

Delqilre elungen Jqhresqrbeitszeil

ne

l. Allgemeines

Art. I I Mit der Johresorbeitszeit wird der Zeitroum für die
Abrechnung der Arbeitszeit ouf ein gonzes Johr festgelegt.

z Mit der Johresorbeitszeit soll eine möglichst hohe Flexibili-
töt bei der Gestoltung der Arbeitszeit erreicht werden. Die
Arbeitszeit wird on die Schwonkungen der Arbeitsbelos-
tung wöhrend des Johres sowie on die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter onge-
posst. Vorrongig bleiben in jedem Foll die betrieblichen Er-

fordernisse.

¡ Mossgebend für die Anwendung der Johresorbeitszeit
sind die dienstlichen Bedürfnisse und Möglichkeiten, die
Prioritöt gegenüber individuellen Wünschen der Mitorbei-
terinnen und Mitorbeiter hoben. Es werden jedoch die nö-
tigen orgonisotorischen Vorkehrungen getroffen, domit ol-
le Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter von den Möglichkei-
ten, welche die Johresorbeitszeit bietet, Gebrouch mo-
chen können.

¿ Mit der Johresorbeitszeit wird ongestrebt, Übezeit ouf ein
Minimum zu beschrönken.

s Eine foire Nutzung der durch die Johresorbeitszeit eröff-
neten Zeitspielröume erfordert von ollen Beteiligten ein
hohes Verontwortungsbewusstsein und gegenseitiges Ver-
trouen.

Art.2 Diese Weisungen gelten für dos im odministrotiven
Dienst der Gemeindeverwoltung Ersigen beschöftigte Per-
sonol (inkl. Lehrlinge und Teilzeitongestellte) und für den
Schulhouswort sowie den Togesschulleiter.

Grundsotz

Geltungsbereich
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Grundsotz

Arbeitszeit

ll. Arbeilszeiten

Art. 3 I Auf der Bosis einer 42-Stunden-Woche befrögt die
tögliche Soll-Arbeitszeit für Vollzeitbeschöftigte 8 Stunden
24 Minuten.

2 Dos Personolomt des Kontons Bern gibt die jöhrlich zu leis-
tende Soll-Arbeitszeit jeweils mittels einer BS|G-Mitteilung
bekonnt. Diese Soll-Arbeitszeit ist ouch für dos Personol der
Einwohnergemeinde Ersigen mossgebend. Für Teilzeit- und
Aushilfsbeschöftigte reduziert sich die Sollzeit entspre-
chend dem Beschöftigungsgrod.

s Wöhrend der Scholteröffnungszeiten der Gemeindever-
woltung muss die kompetente Berotung der Bevölkerung
jedezeit gewöhrleistet sein. Die Mitorbeiterinnen und Mit-
orbeiter hoben sich über die Prösenz selber obzusprechen.

¿ Der Schulhouswort hot wöhrend der Schulzeit eine hohe
Prösenz zu bieten.

Art. 4 I Die Arbeit wird von Montog bis Freítog zwischen
0ó.00 Uhr und 19.00 Uhr geleistet.

z Sofern es die Geschöfte erfordern, konn in Absproche
zwischen Vorgesetzten und den betroffenen Mitorbeiterin-
nen und Mitorbeitern ouch nochts und on Wochenenden
sowie Feiertogen georbeitet werden. Dobei werden keine
Zulogen ousgerichtet.

3 Der Arbeitgeber konn Nocht- und Wochenendorbeiten
ous zwingenden betrieblichen Gründen (2. B. Auszöhlor-
beiten bei Wohlen etc.) ousnohmsweise onordnen. ln die-
sem Foll wird eine Zuloge für Nocht- und Wochenendor-
beiten noch den Regeln des Kontons ousgerichtet.

¿ Es ist onzustreben, doss die tögliche Arbeitszeit l0 Stun-
den und die wöchenliche Arbeitszeit 50 Stunden nicht
übersteigen. Ausnohmsweise konn die iögliche Arbeitszeit
im Einvernehmen zwischen Vorgesetzten und den be-
troffenen Mitorbeiterinnen und Mitorbeitern l2 Stunden
übersteigen.
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Sitzungen Art. 5 Die ordentlichen Abendsitzungen wöhrend den
Wochentogen gelten ols ongeordnet und werden ols Ar-
beitszeit ohne Zulogen ongerechnet.

Scholterdienst Art. ó Bei der Gemeindevenrroltung Ersigen gelten fol-
gende Scholter-Öffnungszeiien :

Montog: 08.00 Uhr - I 1.30 Uhr
14.00 Uhr- 

,l8.00 
Uhr

Dienstog: 08.00 Uhr - I 1.30 Uhr
nochmittogs geschlossen

Mittwoch 08.00 Uhr - I 
,l.30 

Uhr
.l4.00 

Uhr - 17.00 Uhr
Donnerstog 08.00 Uhr - I I .30 Uhr

noch mittogs geschlossen
Freitog: 08.00 Uhr - ló.00 Uhr durchgehend

Telefondienst Arl.7 Der Telefondienst ist on sömtlichen Wochentogen
a¡¿ischen 08.00 Uhr und I L30 Uhr sowie 14.00 Uhr und
1ó.00 Uhr, om Montog bis 18.00 Uhr, om Mittwoch bis
17.00 Uhr und om Freitog durchgehend bis I ó.00 Uhr, zu
gewöhrleisten.

Pousen Art. I I Zwischen I 
,l.30 

Uhr und 14.00 Uhr ist eine Mittogs-
pouse von in der Regel mindestens 45 Minuten einzuhol-
ten.

z Die unter Absotz 1 genonnte Regelung gilt ouch für den
durchgehenden Betrieb om Freitog. Die Mitorbeiterinnen
und Mitorbeíter hoben sich on diesem Tog obzusprechen.
Über den Freitogmittog hot lediglich eine ousgelernie Per-
son den Scholter- und Telefonbetrieb vor Ort zu leisten.

¡ Die Mitorbeiterinnen und Mitorbeiter hoben bei einer tög-
lichen Arbeitszeit von mehr ols sieben Stunden Anrecht ouf
eine bezohlte Pouse von 30 Minuten pro Tog.

¿ Die Pousen können gleichmössig ouf den Vormittog und
Nochmittog verteilt werden oder om Morgen/Nochmittog
on einem Stück bezogen werden. Der Scholter- und Tele-
fondienst muss jedezeit gewöhrleistet bleiben.
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lll. Zeilberechnungen

Zeitberechnung Art. 9 I Die tögliche Arbeitszeít (Arbeitsbeginn, Arbeitsen-
de sowie Arbeitsunterbrüche) wird durch dos Personol
EDV-mössig erfosst.

z Folgende Abwesenheiten sind ols Arbeitszeit seporot zu
erfossen: Feríen, Urloub, Freitoge, Kronkheit, Unfoll, Schule,
Kurs, Militör, Zivilschutz, Feiertoge (gemöss Personolverord-
nung des Kontons Bern).

s Solch gonze Toge werden mit 8,40 Stunden (B Std.
24 Min.) pro Tog, holbe Toge mii 4,20 Stunden (4 Std. 12
Min.) bei der Ermittlung der Arbeitszeit berücksichtigt.

¿ Die Zwischen-Abrechnung der geleisteten Arbeitszeit er-
folgt jeweils ouf den letzten Tog des Monots. Sie ist dem/r
Geschöftsleiter/in, diejenige des/r Geschöftsleiters/in
dem/r Gemeinderotsprösidenten/in, zum Visum zu unter-
breiten. Ebenso die Johresschluss-Abrechnung.

Soldo Art l0 I Die Abrechnungsperiode der Johresorbeitszeit
entspricht dem Kolenderjo hr.

2 Am Ende der einjöhrigen Abrechnungsperiode dorf ein
Soldo von moximol 

,l00 
Plus- oder Minusstunden (bei einer,lOO%-Anstellung bei Teilzeitonstellung ouf die Anstel-

lungsprozente umgerechnet) ouf die neue Abrechnungs-
periode übertrogen werden. Zu berücksichtigen ist dobei
der Artikel 5 Absotz 3 ,,Detoilregelungen Longzeitkonto".

s Die Übezeit-Guthoben bis zum unter Absotz 2 genonnien
Plusslunden-Soldo sind pro Mitorbeíter/in mit einer ent-
sprechenden finonziellen Rückstellung in der Buchholtung
finonziell o bzusichern.

¿ Zeitguthoben, die om Ende der Abrechnungsperiode die
festgelegten ,l00 

Plusstunden überschreiten, dürfen nicht
ouf ein Longzeitkonto übertrogen werden und verfollen.



Grundsotz

Diensifreie Toge

Missbrouch

Austritt

lV. Abwesenheilen

Art. I I t Die Abwesenheiten sind im Arbeitsteom obzu-
sprechen. Vorrongig bleiben in jedem Foll die betriebli-
chen Erfordernisse. Noch Möglichkeit sind Azt- und Zohn-
oztbesuche sowie die übrigen privot bedingten kuzen
Abwesenheiten ousserholb der Scholter- und Telefon-
dienstzeit zu tötigen. Die vorgesetzte Person entscheídet
bei Uneinigkeit in Abwesenheitsfrogen obschliessend.

z Persönliche Verrichtungen gelten grundsötzlich nicht ols
Arbeitszeit.

Art. 12 t Die Regelung von Urloub und dienstfreien Togen
richtet sich noch der kontonolen Personolverordnung.

2 Der Gemeinderot Ersigen legt die Ferienregelung selber
fest. Hiezu wird ouf die ,,Detoilregelung Longzeitkonto"
verwiesen.

V. Sc hlussbestimmungen

Art. l3 rBeí Missbrouch (2. B. Fölschung der Arbeitskontrol-
len, folsche Erfossung der An- und Abwesenheiten, Nicht-
registrierung von Absenzen etc.) konn der Gemeinderot
für die betreffende Person eine feste Arbeitszeit vorschrei-
ben. Weitere disziplinorische Mossnohmen bleiben vorbe-
holten. Bei Streitigkeiten entscheidet ebenfolls der Ge-
meinderot letztinsto nzlic h.

z Bei Auflösung eines Arbeitsverhöltnisses hot dos Personol
in Absproche mit dem/r Vorgesetzten die Ferien sowie ei-
nen ollfölligen positiven Zeitsoldo vor Ablouf des Dienst-
verhöltnisses ouszugleichen. Differenzen werden nur in
Ausnohmeföllen mit der letzten Lohnzohlung verrechnet.
Ein ollfölliger Zeítminussoldo wird bei der letzten Lohnzoh-
lung in Abzug gebrocht.
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Anhong lV

Delqilregelungen [ongzeitkonlo

Grundsotz

l. Allgeme¡nes

Art. I I Mit dem Modell Longzeitkonto (LZK) wir dÍe Philo-
sophie des J o hresorbeitszeitmodel ls weitergef ü hrt.

2 Dos LZK ermöglicht Mitorbeitenden, ouf Wunsch und
freiwillig, überobligotorische Ferien und Treueprömien in
Form von Ferien zu sporen und spöter, wöhrend des An-
stellungsverhöltnisses, für individuelle Arbeitszeitreduktio-
nen wöhrend einer bestimmten Zeit, für zusötzliche Ferien
und für Vorruhestondsurloube zu verwenden. Die Detoils
dozu werden in Artikel ó geregelt.

Geltungsbereich Art.2 Dos LZK gilt für olle Mitorbeitenden der Einwohner-
gemeinde Ersigen, welche in einem unbefristeten Arbeits-
verhöltnis mit Monotsgeholt stehen und somii noch öffent-
lich-rechtlichen Gesichtspunkten ongestellt sind.

Übertrog

ll. Bildung LZK-Gulhoben

Art. 3 Dos LZK-Guthoben konn mit folgenden Elementen
gebildet werden:
o) Übertrog von om Ende eines Kolenderjohres nicht be-

zogenen Ferientogen gemöss Detoilbestimmungen in
Artikel 5;

b) Umwondlung der Treueprömie (mit dem Übertrog ouf
dos LZK föllt die Bezugsfrist von 5 Johren gemöss den
kontonolen Bestimmungen dohin) ;

c) Einmoliger Übertrog von Ferien- und Zeitguthoben per
l. Jonuor 2008.

Ferienonspruch Aú. 4 I Der Ferienonspruch betrögt bei gonzjöhriger Be-
schöftigung pro Kolenderjohr:
o) 27 Arbeilstoge bis und mit dem Kolenderjohr, in dem

dos 59. Altersjohr vollendet wird,
b) 32 Arbeitstoge vom Beginn des Kolenderjohres, in dem

dos ó0. Altersjohr vollendet wird, sowie für dos Lernper-
sonol.

2 Aus betrieblichen Gründen konn der/die Vorgesetzte fle-
xibel pro Johr und Stelle den Ferienonspruch erhöhen.

Speziolzeiten



Ferientoge

Johresorbeits-
zeit-Soldo

Bezug

Art. 5 I Pro Johr müssen bis zum 59. Altersjohr 22 Feriento-
ge, bei ölteren Mitorbeitern/innen und dem Lehrpersonol
27 terientoge bezogen werden.

z Die noch Absotz I nicht bezogenen Ferientoge können
gemöss Artikel 3 ouf dos LZK übertrogen werden.

¡ Bei den Übertrogungen ouf dos LZK werden ouf dem
Soldo der Johresorbeitszeit (Art. l0 ,,Detoilregelungen Joh-
resorbeitszeit") folgende Zeiten obgezogen:
o) bis und mit dem Kolenderjohr, in dem dos 59. Altersjohr

vollendet wird, olle ouf dos LZK übertrogenen Zeiten,
welche die 27 Ferientoge überschreiten;

b) vom Beginn des Kolenderjohres, in dem dos ó0. Alters-
johr vollendet wird, sowie für dos Lernpersonol, olle ouf
dos LZK übertrogenen Zeiten, welche die 32 Feriento-
ge überschreiten.

lll. Bezug tZK-Guthoben

Art. ó I Dos LZK bezweckt, individuelle Zeitguthoben onzu-
sporen und mit diesen Guthoben gemöss den persönli-
chen Verhöltnissen sowie im Rohmen der betrieblichen
Bedürfnisse zu einem bestimmten Zeitpunkt
. einen küzeren oder löngeren Urloub zu beziehen (2. B.

Sobboticol, Fomilienpouse, Weiterbildung, Weltreise);
. durch befristete Reduktion des Beschöftigungsgrodes

den Arbeitseinsotz flexibler zu gestolten (Vereinborkeit
von Berufs- und Privotleben);

. in der letzten Phose vor der Pensionierung den Beschöf-
tigungsgrod ohne Geholtsreduktion zu reduzieren (glei-
tende Pensionierung);

. einen Vorruhestondsurloub vor der Pensionierung onzu-
treten.

2 Dos LZK-Guthoben konn unter Berücksichtigung der be-
trieblichen Bedürfnisse und in frühzeitiger Absproche (in

der Regel ó Monote im Vorous) mit der vorgesetzten Stelle
jedezeit für die in Absotz I erwöhnten Zwecke bezogen
werden.



TeiI

Geld

Teil

lV. Kompensolionen

Art.7 I Beim Zeitbezug ist Folgendes zu beochten:
. Bei der Kompensotion des LZK-Guthobens wöhrend des

Arbeitsverhöltnisses bleiben dos Geholt und der Versi-
cherungsschutz unveröndert. Für díe Douer der Abwe-
senheit besteht Anspruch ouf Ferien und Feiertoge ge-
möss den Bestimmungen des Kontons.

. Werden Mitorbeitende beim Bezug des LZK-Guthobens
kronk oder erleiden einen Unfoll, kommen die diesbe-
züglichen Bestimmungen des Kontons zum Trogen.

o Es müssen ous dem LZK-Guthoben mindestens 5 oufei-
nonder folgende Toge bezogen werden.

z Beim Geldbezug ist folgendes zu beochten:
. Eine Kompensotion in Geld erfolgt nur im Folle eines

Austrittes ous dem Dienst der Gemeinde Ersigen oder
bei einer lnvolidisierung.

. Die Auszohlung erfolgt ouf der Bosis des oktuellen Loh-
nes.

. lm Todesfoll findet keine Auszohlung stott.

V. Finonzielle Rückstellungen

Art. I I Die Bildung der LZK-Guthoben gemöss Artikel 3
setzt vorous, doss die Gemeinde in dem Johr, in welchem
dos LZK-Guthoben pro Mitorbeiter/in geöufnet oder er-
höht wird, eíne entsprechende finonzielle Rückstellung in
der Buchholtung bildet.

z Für die Bewirtschoftung des Rückstellungskonto sind die
kontonolen Richtlinien mossgebend.
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